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CURSUS HONORUM
(Zahlen nach Sullas Reformen 81 v.Chr.)

  2 ____________________ 2  ____________________

  Einteilung der Bürger; Leitung der Staatsgeschäfte,
  Liste der Wehrfähigen; oberste Exekutivgewalt,
  Festlegung der Steuerhöhe auch Heerführer
  für jeden; nur ehemalige Mindestalter: 43 Jahre
  Consuln; sanctissimus
  magistratus

8  ____________________

Gerichtswesen; Stellvertreter 
der Consuln 
Mindestalter: 41 Jahre

4  ____________________ 10 _________________________

Marktaufsicht; Getreide-             nur für Nichtpatrizier;
  SENATUS versorgung; Organisation                     sakrosankt; Vetorecht
  (_600_ Mitglieder) der öffentl. Spiele; „Polizei“

Mindestalter: 37 Jahre

20 ____________________

Verwaltungsaufgaben (v.a.
Finanzverwaltung und
Getreidezufuhr)
Mindestalter: 31 Jahre

         
       ________________________________________

             Wahl

  -  Magistrate (Amtsinhaber) erhielten keinerlei Gehalt oder Entschädigung. Es war eine Ehre, ein

     öffentliches Amt zu bekleiden, und die Ämterlaufbahn eines Römers wurde deshalb auch 

     _______________________________________ genannt.

  -  Röm. Beamte (außer Censoren) durfte nur ein Jahr lang amtieren: _________________________

  -  Röm. Beamte hatten immer mindestens einen Kollegen: _________________________

  -  Das Consulat erreichte man in der Regel nur, wenn man zu den nobiles gehörte, also zu den 

      führenden patrizischen und plebejischen Familien, die unter ihren Vorfahren einen oder mehrere 

      Consuln aufzuweisen hatten. Gelang es einem Mann, in diesen Kreis aufgenommen zu werden, 

      bezeichnete man einen derartigen „Aufsteiger“ als __________________________________; 

      die berühmtesten Beispiele sind ________________________________________.

censores


